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Auf dem Markt werden für Fettabscheider Produkte auf Bakterien-/Enzymbasis angeboten, die einen 

Fettabbau bewirken sollen. Damit könnten Verstopfungen in Rohrleitungen und Geruchsentwicklung ver-

mieden und die Reinigungsintervalle für die Abscheider verlängert werden. Das Bayer. Landesamt für 

Umwelt (LfU) und die Wasserwirtschaftsämter (WWA) werden in diesem Zusammenhang regelmäßig 

von Anbietern, (potenziellen) Kunden und Kanalbetreibern um eine Bewertung der Produkte gebeten. Im 

Folgenden wird eine grundsätzliche Einschätzung zum Einsatz solcher Produkte abgegeben. 

1 Rechtsgrundlagen 

Die Behandlung von fetthaltigen Abwässern vor Einleitung in die öffentliche Kanalisation wird durch den 

§ 16 der geltenden Musterentwässerungssatzung geregelt.

„Sofern mit dem Abwasser Leichtflüssigkeiten (z. B. Benzin, Öle oder Fette) mitabgeschwemmt werden 

können, ist das Abwasser über in die Grundstücksentwässerungsanlage eingebaute Leichtflüssigkeits- 

bzw. Fettabscheider abzuleiten. Die Abscheider sind nach dem allgemein anerkannten Regeln der Tech-

nik zu errichten, zu betreiben und regelmäßig zu warten. Die Gemeinde kann den Nachweis der ord-

nungsgemäßen Eigenkontrolle, Wartung, Entleerung und Generalinspektion verlangen. Das Abscheide-

gut ist schadlos zu entsorgen.“ 

2 Technische Regeln 

Die für Fettabscheideranlagen maßgebenden DIN EN 1825 und DIN 4040-100 enthalten Vorgaben für 

die Wahl der Abscheider-Nenngröße in Abhängigkeit vom Abwasseraufkommen sowie für Einbau, Be-

trieb, Wartung, Entleerung und Überprüfung (Generalinspektion). Dort ist u. a. festgelegt: 

 die Intervalle für die Wartung und Reinigung sind unter Berücksichtigung der Speicherkapazität

von Fettabscheider und Schlammfang sowie den betrieblichen Erfahrungen vom Betreiber fest-

zulegen (DIN EN 1825 Teil 2, Nr. 8),

 Schlammfang und Abscheider sind mindestens einmal im Monat, vorzugsweise zweiwöchentlich

vollständig zu entleeren und zu reinigen (DIN 4040 Teil 100, Nr. 12.2).

Das Merkblatt DWA-M 115-2 „Indirekteinleitung nicht häuslichen Abwassers“ schlägt im Anhang A.1 ei-

nen Grenzwert von 300 mg/l für schwerflüchtige, lipophile Stoffe (u.a. verseifbare Öle und Fette) vor, der 

unter gewissen Randbedingungen (u.a. bei normgerechten Fettabscheidern) als eingehalten gelten 

kann. Dieser Wert wurde teilweise auch in die örtlichen Entwässerungssatzungen übernommen. 

3 Fachliche Bewertung  

Bakterien und insbesondere Enzyme sind grundsätzlich in der Lage, Fette aufzulösen bzw. abzubauen. 

Die tatsächliche Abbauleistung hängt jedoch stark vom Milieu (Temperatur, pH-Wert, Sauerstoffgehalt 

usw.), der Reaktionszeit, dem Fettabscheideraufbau und der Fließgeschwindigkeit ab.  

Ein Abscheider, der normgemäß als eine rein physikalische Behandlungsanlage konzipiert ist, kann un-

ter Praxisbedingungen keine vernünftigen Abbauraten durch Bakterien ermöglichen. Sinn des Fett-

abscheiders ist es, das Fett aus dem Abwasser zurückzuhalten, um es einer Verwertung zuführen zu 

können (Biogasgewinnung, Verseifung, Verbrennung o. ä.). Durch den Einsatz von Enzymen (Lipasen) 

können die im Fettabscheider gesammelten Fette und Öle außerdem zu Fettspaltungsprodukten zerlegt 

werden. Diese Fettabspaltungsprodukte werden auch im Fettfang von Kläranlagen nicht zurückgehalten 

und gelangen in die nachfolgenden Anlagenteile, wo sie zu Problemen führen können. Mögliche Auswir-

kung sind Fettschäume in Belebungsbecken, Faulbehältern sowie Nachklärbecken. Dies hat insbeson-

dere eine Untersuchung im Auftrag des Landes Nordrhein-Westfalen aus dem Jahr 2002 ergeben. 
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Nach den genannten Normen ist daher in Fettabscheidern die Verwendung von Bakterien und insbeson-

dere Enzymen explizit nicht zulässig.  

Abweichungen von den genannten Normen stellen daher grundsätzlich einen Verstoß gegen die o. g. 

Vorgaben der Musterentwässerungssatzung dar. Für abweichende Systeme bzw. Betriebsweisen wäre 

daher die ausdrückliche Zustimmung des Betreibers der öffentlichen Kanalisation/Kläranlage erforder-

lich. Zu bedenken ist dabei auch, dass die Vorgaben der Normen, die einen sicheren Betrieb gewährleis-

ten sollen (z. B. bzgl. Wartung, Reinigung, Generalinspektion und Dichtheitsprüfung), in der Regel nicht 

übertragbar wären und für den Einzelfall festgelegt werden müssten.  
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